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Gutachten 
 
 

Bewertung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion einer Waldfläche gem. 
Ausführungsbestimmungen zum NWaldG. RdErl. d. ML v. 05.11.2016 zur Ermittlung 
des Kompensationsfaktors 
 
 
Auftrag: Dipl. Ing. Oliver Gockel, Planungsgruppe Umwelt, Gellerserstr. 21, 31860 
Emmerthal vom 14.12.2023 
 
 
1.0 ALLGEMEINE ANGABEN 
 
1.1 Objekte und Lage 
 
Gemarkung: Rehlingen, Landkreis Lüneburg 
Flur 12,  
FlSt. 47/2 
Fläche FlSt.: 4.000 m2, davon 2.225 m2 Nadelwald 
Eigentum: Samtgemeinde Amelinghausen 
 
Die Lage des Objektes ist den Karten der Anlage-A zu entnehmen. 
   
 
1.2 Bauvorhaben und Objektbeschreibung  
 
Vorhaben: Errichtung eines Feuerwehrhauses 
 
Für das geplante Bauvorhaben ist eine Waldumwandlung der nachfolgend beschriebenen 
Fläche notwendig. 
 
 
Objektbeschreibung Waldfläche: 
 

Die Fläche stellt sich zum Zeitpunkt der Begutachtung (09.01.2024) als sog. Blöße 
(unbestockte Waldfläche) dar. Lediglich am Rand befindet sich eine Reihe Eichen 
unterschiedlichen Alters. Ursprünglich stockte auf der Fläche ein Fichtenbestand. Bei der 
Waldinventur im Bereich der Forstbetriebsgemeinschaft Amelinghausen (Stichtag 
01.07.2012) wurde hier ein geschlossen-locker bestockter 45j. Fichtenreinbestand von 
durchschnittlicher Qualität und Wüchsigkeit beschrieben. 
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Wie aus Luftbildern mit älterem Aufnahmezeitpunkt (vergl. auch Anlage A) ersichtlich ist, 
löste sich das Bestandesgefüge im Osten der Fläche im Jahr 2018 durch Borkenkäferbefall 
auf. Danach wurde der Bestand abgetrieben. Auf der Fläche sind aktuell keine alten 
Wurzelstöcke mehr zu finden, sie wurde in der Zwischenzeit eingeebnet. 
 
 

Für die Bewertung der Waldfunktion ist der Waldzustand, wie er vor der Hiebsmaßnahme 
vorhanden war, maßgebend. Die Waldfunktionen des Bestandes werden daher auf der 
Basis der Bestandesbeschreibung von 2012 hergeleitet. 
 
Biotoptyp: Fichtenforst 
 
Fichtenreinbestand, geringes-mittleres Baumholz, noch wüchsig, lang- und geradschaftig, gute 
Stammqualität, Bestand locker-geschlossen. Am Ostrand Reihe Eiche, geringes Baumholz, astig. 
Am SW-Rand Eiche mittleres Baumholz, wüchsig, astig, krumm. 
Unterstand: unter dem Eichenstreifen im SW. Buche und Eiche aus Verjüngung. 
Bodenvegetation: nicht mehr festzustellen 
Totholz: nicht mehr festzustellen 
 
 

 
2.0 MATERIAL UND METHODE 
 
2.1  Definition Wald 
 
Das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)  
vom 21. März 2002 definiert Wald im § 2 Absatz 3 und Absatz 4 folgendermaßen:   
„(3) Wald ist jede mit Waldbäumen bestockte Grundfläche, die aufgrund ihrer Größe und  
Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist. Nach einer Erstauf- 
forstung oder wenn sich aus natürlicher Ansamung mindestens kniehohe Waldbäume  
entwickelt haben, liegt Wald vor, wenn die Fläche den Zustand nach Satz 1 wahrschein- 
lich erreichen wird.  
(4) Zum Wald im Sinne des Absatzes 3 gehören auch  
1. kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Schneisen, Waldeintei- 
lungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen, Lichtungen, Waldwiesen, mit dem Wald zu- 
sammenhängende und ihm dienende Wildäsungsflächen und Wildäcker, [...].“  
  
2.2  Dauerhafte Waldumwandlung   
 
§ 8 NWaldLG definiert und regelt die Umwandlung von Wald in Flächen mit einer anderen  
Nutzungsart. Umwandlung im Sinne des Gesetzes ist grundsätzlich die Rodung, also die  
Beseitigung des gesamten Baumbestandes auf der Waldfläche und ihre Überführung in  
eine andere Nutzungsart als Wald.   
Werden Waldflächen dauerhaft in eine andere Nutzungsart (auch durch eine Nutzungs- 
überlagerung mit Schwerpunkt einer anderen Nutzungsart) überführt, kommen die Aus- 
führungsbestimmung zum NWaldLG, RdErl. d. ML v. 05.11.2016, zum Tragen.   
Nach Auslegung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz handelt es sich um eine Waldumwandlung nach § 8 NWaldLG, wenn  
die bisherige Nutzung verdrängt wird und sich die zukünftige Bewirtschaftung nicht mehr  
am Erhalt der Waldfunktionen orientiert.    
Grundsätzlich ist die Waldumwandlung genehmigungspflichtig und es besteht eine Pflicht  
zur Ersatzaufforstung. 
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2.3 Aufnahmemethode 
 
Mit Hilfe von Flurkarten, Luftbilder und den Planzeichnungen wird der zu bewertende 
Waldbereich kartografisch ausgewertet und (ab einer ausreichenden Bestandesgröße) 
ggf. nach unterschiedlichen Waldbeständen eingeteilt.  
 
Stichtag der Aufnahme ist der 09.01.2024 
 
Im Rahmen der Außenaufnahmen wird der Bestand hinsichtlich seiner Merkmale wie 
Baumart, Alter, Qualität, Wuchsleistung, Schlußgrad des Bestandes, Mischungbaumarten 
und Bestandesstruktur (Unter- und Zwischenstand, Naturverjüngung, Bodenvegetation) 
sowie ggf. vorhandenes Totholz und Habitatbäume erfasst und beschrieben.  
 
Anschließend werden die nachfolgend genannten Parameter, die für die Bewertung der 
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion von Bedeutung sind, in ihrer Ausprägung im 
jeweiligen Bestand erfasst.  
 
2.3.1 Nutzfunktion: 

• Befahrbarkeit des Standortes 
• Erschließung durch Rückegassen, Anschluss an Forstwegenetz 
• Infrastruktur und Lage 
• Wuchsleistung/Bonität der Baumarten 
• Holzqualität 
• Pflegezustand des Bestandes 
• Qualität des Standortes (Nährstoff- und Wasserversorgung) 
• Baumartenvielfalt 

 
2.3.2 Schutzfunktion: 

• Bedeutung des Bestandes für den Biotop- und Artenschutz, Artenvielfalt, 
Biotopvernetzung 

• Naturnähe der Waldgesellschaft 
• Bestandesstruktur, horizontal/vertikal 
• Seltene Wälder 
• Vorkommen von Habitatbäumen 
• Vorkommen von stehendem und liegenden Totholz 
• Aufbau des Waldaußenrandes 
• Alter Waldstandort 
• Bedeutung des Bestandes für den Lärm-, Immissions- und Klimaschutz 
• Bedeutung des Bestandes für den Boden-, und Gewässerschutz 

 
2.3.3 Erholungsfunktion: 

• Bedeutung des Waldes für die Erholung, Naherholung, Fremdenverkehr  
• Frequentierung des Waldes durch Erholungssuchende 
• Touristische Erschließung vorhanden 
• Betretungsmöglichkeiten 
• Bedeutung des Waldes für das Landschaftsbild  
• gestalterischer Wert des Bestandes 
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3.0 BEWERTUNGSMETHODE 
 
Grundlage der Bewertung ist die Ausführungsbestimmung zum NWaldLG, RdErl. d. 
ML v. 5. 11. 2016, siehe Anlage C. Die zu bewertenden Waldflächen wurden zunächst im 
Rahmen der Außenaufnahmen in ihrer Zusammensetzung nach Baumarten, Mischung, 
Struktur, Qualität erfasst. Für jede der drei Waldfunktionen wurden verschiedene 
Parameter der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion (s. 2.3) in ihrer jeweiligen Ausprägung 
bewertet. Daraus ergibt sich am Ende für jede Waldfunktion eine Wertstufe. Aus dem 
Mittelwert der so ermittelten Wertstufen für die Nutz, Schutz- und Erholungsfunktion ergibt 
sich die Eingangsgröße für die Festlegung des Kompensationsfaktors. 
 
Zu den Mittelwerten der Wertstufen und den sich daraus ergebenden Kompensations-
faktoren wird ggf. noch ein Zuschlag hinzugerechnet, wie er in den Ausführungs-
bestimmungen für die Nutz- und Schutzfunktion sowie für aussetzende Waldfunktionen 
vorgesehen ist. 
 
In der Anlage B findet sich die tabellarische Übersicht der Ergebnisse.  
 
 
 
4.0 BEWERTUNG DER WALDFUNKTIONEN 
 
 
4.1 Nutzfunktion 
 
Der Bestand befindet sich auf befahrbarem Standort. Die Erschließung der Fläche ist gut, 
sie kann über den Etzener Weg am SW-Rand erreicht werden. Rückegassen sind, soweit 
im Luftbild erkennbar, nicht vorhanden. Die Wuchsleistung der Fichten ist gut, sie sind 
langschaftig, die Stammformen sind gut. Die Standortbedingungen sind hinsichtlich der 
Nährstoff- und Wasserversorgung des Bodens als durchschnittlich einzustufen (mäßige 
Wasser- und Nährstoffversorgung, Quelle: forstliche Standortkartierung). Der 
Pflegezustand des Bestandes ist gut, der Bestockungsgrad des Bestandes wurde mit 0,8° 
erfasst. Es handelt sich um einen einförmigen Fichten-Reinbestand der an seinem 
Außenrand im SW und Osten einem Streifen/Waldaußenrand mit Eichen aufweist. 
 
Auf Grund dieser Merkmale wird die Nutzfunktion der Fläche 1 mit Wertstufe 2,6 bewertet. 
 
 
4.2 Schutzfunktion 
 
Der zu bewertende Waldkomplex liegt in folgendem Schutzgebiet (Quelle: NLWKN, 
Nieders. Umweltkarten): 

• Naturpark Lüneburger Heide 
 
Der Fichtenreinbestand (Biotoptyp: Fichtenforst) hat eine vergleichsweise geringe 
Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz, es handelt sich um keine naturnahe 
Waldgesellschaft. Ein Unterstand aus anderen Baumarten ist nicht vorhanden. Das 
Vorkommen von Totholz kann nicht mehr festgestellt werden. Der Waldaußenrand setzt 
sich im SW aus älteren Eichen mit lockerer Verjüngung aus Buche und Eiche auf nur 
geringer Breite zusammen.  Die Zusammensetzung der Bodenvegetation kann nicht mehr 
festgestellt werden, sie ist aber in Fichtenreinbeständen oft nur gering ausgeprägt. Der 
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Bestand hat auf Grund seiner Lage (angrenzend an ein Wohngebiet) eine hohe Bedeutung 
für den Lärm-, Immissions- und Klimaschutz. Die Bedeutung des Bestandes für den 
Boden- und Gewässerschutz wird als durchschnittlich eingestuft. 
 
Auf Grund der vorgefundenen Merkmale wird die Schutzfunktion mit Wertstufe 1,6 
bewertet.  
 
 
 
4.3 Erholungsfunktion 
 
Der untersuchte Waldbestand hat auf Grund seiner geringen Größe eine geringe 
Bedeutung für die Erholungsfunktion.  
Eine touristische Erschließung ist hier nicht vorhanden, der Bestand kann an sich nicht 
betreten werden nur entlang des Etzener Weg.  
Die Bedeutung dieser Waldfläche für das Landschaftsbild und sein gestalterischer Wert ist 
durch den vorhandenen Außensaum mit Eichen vor dem sich anschließenden, 
einförmigen Reinbestand aus Fichten als durchschnittlich zu bewerten. 
 
Zusammenfassend erhält die Erholungsfunktion die Wertstufe 1,6.  
 

 
 

 
5.0 BEWERTUNGSERGEBNIS 
 

Die Bewertung der Flächen hinsichtlich ihrer Wald-Funktionen gemäß 
Ausführungsbestimmungen zum NWaldG. RdErl. d. ML v. 5. 11. 2016 kommt zu 
folgendem Ergebnis: 

 
 

 
Tabelle A: 
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6.0 KOMPENSATIONSFAKTOR 
 
Gemäß den Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG, RdErl. d. ML v. 5. 11. 2016 bildet 
die errechnete Wertigkeit des Waldes die Grundlage für eine der nachfolgenden 
Tabelle zu entnehmende Kompensationshöhe: 
 
 
  Wertigkeit des Waldes     Kompensationshöhe   

< 2     1,0–1,2 
2–3     1,3–1,7 
> 3     1,8–3,0  
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Auf Grundlage der Ergebnisse der Übersicht Tabelle A beträgt die Kompensationshöhe:  
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*KF: Kompensationsfaktor 
   
Zuschlag: 
 
Ein Zuschlag für die aussetzenden Waldfunktionen gemäß den Ausführungs-
bestimmungen wird berechnet. Die Waldumwandlung fand bereits vor 2 Jahren statt. 
 
 
 
Für die Waldumwandlung im Zusammenhang mit dem Bau eines Feuerwehrhauses muss 
eine Ersatzaufforstung im Umfang von 0,3360 ha neu begründet werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Stellichte, 17.01.2024 
 
 
 
 

 
 

v. Ulmenstein, Priv.FOR 
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Foto-Dokumentation 
 

 
 
Abb. 1: Blick von der Südspitze des FlSt. 47/2 am Ortsrand von Rehlingen auf die inzwischen gerodete und eingeebnete 
Waldfläche. Der Waldrand aus Eichen ist als Relikt der Waldfläche noch vorhanden. 
 
 

  
 
Abb. 2: Blick über die gerodete Waldfläche von Osten auf die Siedlung am Etzener Weg. 
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Abb. 3: Waldrand am Südwest-Rand der Waldfläche mit großkronigen Eichen und unterständigen Eichen und 
Rotbuchen (ehemals Waldaußenrand) am Etzener Weg im Nordwesten der Ortslage von Rehlingen. 
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